
.Athenischer Volksbeschlnss zn Ehren. der Söhne
Lenkons von Bosporos.

Die Inschrift, welche ich auf diesen Blättern erläutere, ist im
Peiraeeus innerhalb des attischen Emporions aufgefunden und von
Kumanudis im Athenaeon Bd. VI S. 152:1:1:'. 1877 in Minuskeln
herausgegeben. Die Säule von pentelischem Marmor, welche sie
trägt, ist in zwei StÜcke gebrochen. Auf dem oberen Theile be­
findet sich ein Relief, welches zwei sitzende männliche Figuren,
links vom Beschauer, darstellt und eine stehende, die letztere auf
einen Stab gestützt. Die Köpfe sind sehr abgestossen. Die beiden
sitzenden Männer (nach Kumanudis auch der stehende) tragen lan­
ges auf die Schultern herabfallendes Haar. Kumanudis zweifelt,
ob in den drei männlichen Gestalten die Söhne Leukons zu er­
kennen seien, denen der VolksbeschlllsS gilt, und zwar in den sitzen­
den Spartokos undPaerisades als Herrscher, in der stehenden Apol­
lonios, oder ob nicht vielmehr die sitzenden Satyros und Leukon
darstelle~ sollen, den Grossvater und den Vater der jetzt geehrten,
und die stehende die Bürgerschaft, von Athen, welche die Ehren,
die sie jenen früher zuerkannt hatte, auf ihre Nachkommen
überträgt. Mir scheint die erste Erklärung die wahrscheinlichere.
Auf dem gegenwärtig leeren Zwischenraume unterhalb der Deber­
schrift waren, wie Kumanudis vermuthet, ursprünglich die drei
Kränze abgebildet. Derselbe Gelehrte bemerkt, dass auf der einen
Seite der Säule sich eine viereckige Höhlung und ein Loch vor­
finde, woraus zu erkennen sei, dass sie mit einer anderen ent·
sprechenden Säule verbunden war, aller Wahrscheinlichkeit mit
derjenigen, welche die Ehrenerweisungen für Satyros und Leukon
beurkundete (Z. 46. 47; vgI. 28: 29).

Die Schrift ist theilweise abgeschliffen und daher schwer zu
lesen. Ich gebe sie nach der Copie, welche ich der' Güte Ulrich'
Köhlers verdanke.
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Leerer Raum ("in der Breite von etwa 8 Zeilen" Kumanudis).
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Leerer Raum ("in der Breite von etwa 5 Zeilen" Kumanudis).
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Mehrere Buchstaben, welche U. Köhler als unlesbar bezeichnet
hat, sind von Kumanudis in seine Umschrift aufgenommen. Diese merke
ich nicht einzeln an; erheblichere Abweichungen sind folgende: Z. 6
[0 AXa)(l[p]<v, Z. 20 [un]E(l c:i11 d'E Z. 22 llm(luJcfd'1JL- Z. 24
IrwpavwcraL Z. 45 TOV reappaT€a Z.46 A/{f{VH Z. 62 (vn]1J(!<-
(cr/]wJ/. Die Ergänzungen hat Kumanudis gegeben, mit dem Ausdrueke
des Zweifels Z. 26 [nat<];cr{fw, Z. 63. 64 [ip TriJ) T[<T]arp€VqJ.

Die Ueberschrift besteht aus zwei Zeilen von 19 und 23 Buch­
staben, die Praescripte aus fünf Zeilen von je 24 Buchstaben; der Volks- ­
beschluss (Z. 8-68), mit dem Namen des Antragstellers anhebend, hat
in knapperer Schrift je 34 Buchstaben auf die Zeile. Nur Z. 16 ist ein
fünfunddreissigster Buchstabe eingeschaltet, das I in Y[II]HPETHZElN.
Z. 36 enthält nur 32 Buchstaben, um mit dein Namen zu schliessen.

Der älteren Schreibweise, welche in den Urkunden dieser Zeit nur
noch vereinzelt vorkommt, entsprechen Z? 6 ZWcrLd'~[p]O Z. 47 lt;
Z. 55 Tavt; neO€d'[e0t;], wie Kumanudis gemäss der Zahl der Buchstaben­
stellen geschrieben hat. QWI!<uxt; Z. 20. 23 lesen wir in der gleichen
Form aueh in den Volksbeschlüssen für Al)'bbas 01. 109, 2. 343/2 und
für Phormion und Karphinas 01. 110, 3. 338/7 C. I. A. II 145, 3 [d]fl­
PETAl. 121, 20 [dflPEljAN nach sicherer Ergänzung: eben so C. I. A.
II 311, 51 in dem Ehrendeerete für Spartokos IV von Bosporos aus 01.
123, 3. 286/5: TflN dflPEISl.N. Vgl. Velsen Bel'. d. Berl. Ak. 1856 S.
125. Lentz Zll Herodian II 601, 26. Es erweist sieh hiemit die nor­
mal gebildete Form (G. Curtius gr. Etym. 4. A. S. 594) als die attische,
wie denn aueh, worauf mein College Bücheler mich aufmerksam macht,
bei den Tragikern das Wort nur da steht, wo der Vers den Diphthong
zulässt, z. B. Aeseh. Prometh. 338. 616. Soph. Aj. 1032.

Die- einleitenden Formeln sind äusserst kurz gefasst. Zu ver­
gleiehen ist der zur Bestätigung des Bündnisses_ mit Mytilene erlassene
Volksbesehluss C. I. A. Il 109: 'Ent @<ftIlJTQx).{out; a!!xweo,' [Uo~<vJ Tfi
poukii xat up cJ~ftqJ' Alr[1J~'" br!!u)TulIW<V' Aucrtpaxot; IWcrLd'~flou AXal!­
p<u[, ireaftl-l]aUUfV" @<OrpLAO,Altft0ucrw[t; infcrTu)Ut' ITtrpaVOt; '.dvnaw­
eMou 'E[. ...•. ,] <7n<v. Dieser Beschluss ist in derselben· Prytanie und
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unter demselben Vorsitzer wie der Besohluss für die Söhne Leu­
kons, folglioh in derselben Volksversammlung, denn 01. OVIe ~~ErJn, yE­
.,,{f/f}ru TOl' amO)' Pollux VIII 96. Das Jahr des Archon The·
mistokles, 01. 108. 2, war nach Böckb's Berechnung (MOlldcyklen S. 27)
ein SchaltJahr von 384 Tagen. Die achte Prytanie, welche der aegei.
sehen Phyle zugefallen war(Z. 4), wird sich etwa vom 5. Elapllebo·
lion bis 13. Munychion erstreckt haben (April 2-Mai 9. 346 v. Ch.).

Ueberblicken wir zunächst den Sachverhalt, den die Urkunde
ergibt.

Spartokos und Paerisades,. die Söhne und Erben Leukons von
Bosporos, haben Bosis und Theodosioll als Gesandte nach Athen ge­
schickt, mit einem Schreiben an Rath und Bürgerschaft und mit
mündlichen Aufträgen. Sie geben der athenischen Bürgerschaft
die Zusicherung die gleiche Fürsorge für die Getreidea.usfuhr treffen
zu woUen, wie ihr Vater gethan, und erklären sich zu anderen
Diensten bereit, deren die Athener bedürfen mögen. In der Er­
wartung dass diese ihnen .dieselben Ehrenbezeigungen zuerkennen
werden, welche sie ihrem Grossvater Satyros und ihrem Vater
Lenkon erwiesen, haben sie verfügt die goldenen Ehrenkränze in
ihrem Namen der BurggöUin Athena zu weihen. Zugleich mahnen
sie an die Zahlung einer Geldsumme, welche die Bürgerschaft
ihnen schuldet, und bitten zu gestatten, dass ihre Gesandten zu
Athen Seeleute für ihren Dienst anwerben.

Die hierauf ertheilte Antwort, welche Androtion beantragte,
lautet dahin: dass die Bürgerschaft jene Zusich~rungen der Söhne
Leukons mit lobender Anerkennung entgegennimmt und die Ge­
sandten zu der Erklärung ermächtigt, dass sie bei solchem Ver­
fahren b~i der athenischen Bürgerschaft keine Fehlbitte thun wer­
den. Entsprechend den von jenen gewährten Ehrengaben erkennen
die Athener ihnen die gleichen Vorrechte zu. wie ihren Vorfahren
Satyro!> u~d Leukon, und ertheilen ihnen goldene Kränze Im Werthe
von je tausend Drachmen, welche an den grossen Panathenäen
feierlich ausgerufen und der Athena dargebracht werden sollen.
Der Volksbeschluss soll in Steinschrift neben der für SatyrOll und
Leukon errichteten Urkunde aufgestellt werden. Auch die Ge­
sandten werden belobt und auf morgen als Ehrengäste in das Pry­
taneion geladen. Die Verhandlung über die Gelder, welche man
den Söhnen Lenkom~ schuldet, sollen die betreffenden Proedl'en 3m

18. (Elaphebolion) als ersten Gegenstand nach den gottesdienstlichen
Angelegenheiten auf die Tagesordnung bringen, damit jene die Zah­
lung empfangen und der BÜrgerschaft nichts vorzuwerfen haben.
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Die Seeleute; welche Spartokos und Paerisades erbitten, werden
ihnen gewährt, mit der Bestimmung, dass die Gesandten das
Namel1sverzeichniss der angeworbenen dem Schreiber des Rathes
einreichen. Die so verzeichneten werden angewiesen, den Söhnen
Leukons nach bestem Vermögen Dienste zu thun.

Zu dem von Androtion verfassten Beschlusse stellte P os
Timokrates Sohn den Zusatzantrag, noch einen dritten Sohn Leu­
kons, ApolIonios, mit .einem Ehrenkranze auszuzeichnen.

Dass auch dieser Antrag genehmigt wurde, folgt auS der Be­
urkundung und wird durch die Uebersehrift bestätigt.

Ueberdie Verhältnisse des bosporanischen Reiches im Norden
des Pontus verweise ich im allgemeinen auf die Untersuchungen
Böckh's im C. 1. G. II 90 ff. und die von mir Demosthenes u. s.
Z. I 236-240 gegebene Uebersicht. Es gilt zu prüfen, in wie
weit Unsere Kenntniss derselben durch die neugefundelle Urkunde
erweitert nnd berichtigt wird.

Es ist klar dass Spartokos und Paerisooes mit dieser Gesandt­
schaft zum ersten Male sich der athenischen Bürgerschaft als Leukons
Erben kundgaben und die von ihrem Vater überkommenen freund­
schaftlichen Beziehungen zu Athen erneuerten. Als 'Söhne Leukons'
werden sie Z. 2. 31. 37. 54. 65 bezeichnet, als solche sind sie in das
Recht des Vaters eingetreten. Sie können demnach erst seit kur­
zem zur Regierung gelangt seiu. Uebrigens erscheinen Spartokos
und Paerisades dnrchatls als gleichberechtigt. Sie beide haben das
amtliche Schreiben erlassen, in ihrer beider Namen verhandeln die
Gesandten (Z. 9. 10), beiden werden die gleichen Ehren erwiesen.
An der amtlichen Stellung an der Spitze des bosporanischen Ge­
meinwesens hat ihr Bruder ApolIonios, von dem wir Bonst über­
haupt nichts erfahren, keinen Thei!.

Kumanuq.is hat nicht übersehen dass mit diesem urkundlicheu
Zeugnisse Diodors Chronologie iu Widersprucl1 steht, welche Clinton

.F. H. II cap. 13 (S.293 ff. Kr.). Böckh a. a. O. S. 91 ff. erläutert
haben. Ich sehe hier von den unvollständigen Angaben Diodol'l'l
(XII 31. 36. Wess.) über die ersten Spartokiden ab•

. XIV 93 bemerkt er unter 01. 96; 4. 393/2: 1U3@~ OE ·r(.lll

afn:OY X(?bVOV xa~ 2'lirvqo~ 0 2'7u1.(,.r&)(ov fl8V VLO~, {laatASVC; OE Boanoqov,
, , ' " t " i" '(' i" i' i'lt: <l:rWfl.l!1Jitj08V, ap"a~ 6itj uEKal:l!uuuqu' 1:11P 'l'fYliflovtay uS ut8ucsam fJ

'lILC~ ASlrKwv ln' Sitj '/:SOOap(~KOvra.

XVI 31, 01. 106, 4. 354/3: xata JE tOP U6vroJJ ASVKW'!'. IJ
'/:ov Boonoqov {/afJt'MVc; b:fiJ.ooitjU8V &p;ac;, ~ 11i(J(Ja@&.xona, ~v 08
~x~v &ad'l!;&fl8VO~ 2'n&qtalw~ U v/.b~ l{laa{Mivasv 8T!1J nsyu.
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XVI 52, 01. 107, 4. 349/8: &fLa <JE 'tOvrOtf; n(!(ttrop.iv()~ $11
riff II'JVtr.rJ~n&(loaxoe; {) lIovwv (BoG7to(lOv?) {JamleVt; ElrJ..1iV'""'r
(Jell ~;ae; nl:"2, t"'lI 0' ~rEfLovia1' OUx,01iS&/le1l01; {) aoeAfPdi; lIaf!v­
auc1TJe; t{JaalAEivosv [t"1 1:{ltd"ovtu ÖwnJ.

xx 22, 01. 117, 3. 310/309: 1u3((l ra(! oove; O/hO';;f; lC(tt{lOVe;
Ell '"Cf,;; 1I61'1XtJ flE1:?X r~v llaqvarJ,Jov VlA8Vt'11V, 81; ~v' (JafItA81Jf; rov
KlPfLS{ltlCOvBoGn6{lov, OtE1:6AoVII oi naWEt; avwv otanOAeflOVllrEt; n(JOt;
aU~Aovl; iJnE{l r7]1; ~rEflOViut; EiJlt"lA~e; u; "al ~a7:'l)(Jof; lCal IIpvtallti;.
rovmJv 0' ÖpEv ~&"l:VPOt; wV (Ö) 7fftEaßVre{lOI; napy. roil nat'(Jor; 1lapE~­

A~(pet r~v tiQx~v, {JE{Ja(ltAEVlCOrol; El'I'J .ptalCov·Ux, Öxnii.
c. 28: ~aw(Joe; 196AtTt8 .011 ßlov, Evvsa P.Ol'OV ftijvat; ßetfft-

ABvaat; PBrtY. 7:nV 'mv nal({oc; u;A8V7:~V IIu{lva&r!ov.
24 TT' • ,So,' " \ \ ,So... , (\c. : H(>vt'a1lti; - r?lv uVlIa/ttV aptt XtU r?lv llVlIa(JrEt.tLV o1JlI

'rov ~a..vpOtl) naps'Aa{J8v - - xanoxv9'Blc; OE &.1'"!1pS::h]. EVpfJAoc;
OE /UiUl. l:WV Mdq>r:lJl' iJ'al'awl' {JovA61t8VOI; aGfPiJ.AWI; iJ'soiJ'at .11
/fata lijv a{l);nV xrE.

c. 25: (EVfLTJAOI;) nbu rtiQ El'I'J xal '"COV!; rOOvi; /t~l'al; {Ja-
m},EvGal; xa.sorp81/J8 ..011 {Jtov.

c. 160, 01. 119, 1. 304/3: &/Uf, rJE 'tOVrou; Ttpa:uopElIOII; EiJ­
IfTJAOr; /dw li BOallQQov {JaatAIiVt; {JaGtA8v(t)l' hw~. }JWt;hsA8~08, .nv
!JE {JaatA8lrj,11 OUtOIi6&.u8VO~ ~nal!nx.Koi;.6 VbOC; ·1fP~81' lfUJ 81:KoOtv.

Nach Diodors Schema wäre also Leukon im sechsten Jahre
und sein ältester Sohn Spartokos im zweiten -Jahre vor der Zeit
gestorben, in' welcher unsere Urkunde Spartokos und Paerisades
als mit einander regierend beglaubigt. Fragen wir, an welcher
Stelle Diodors Angaben am glaubwürdigsten erscheinen, so ist dies,
meiDe ich, bei Paerisades I Ableben der Fall. Denn hier allein erzählt
er ausführlich (XX 22 bis 26 xa~ n8(Jl nol' EV 1,"(,0 BOlJlllJ(!(lJ n(J(J.);it8v~

1:W1' etAtl; ~lfrv EXbm) von den Begebenheiten im bosporanischen
Reiche, namentlich von dem Bruderkriege. Alle i\hrigen Angaben
sind hlosse chronologische Notizen und stehen ausser dem Zu­
s3mmlmhange der Geschicbtserzä)Jlung. Die letzte Notiz führt die
Regierung Spartokos IV bis zu 01. 124, 1. 284/3 he.iab. Das ihDl
von den Atheneru gewidmete Ehrendecret C. 1. A. II 311 gehört
aller Wahrscheinlichkeit nach in 01. 123, 3. 286/5, steht also mit
Diodors Ansetzung Ein1r13nge.

Rechnen wh, nun von jenem zusammenhängenden Abschnitte,
der an Paerisades I Tod angeknüpft ist, also von 01. 117, 3, zu­
rÜck, so würde sich fUr den Beginn seiner 3chtunddreissigjährigen
Regiet:ung eher 01. 108, 1. 348/7 ergeben, als wie Diodor ansetzt
01. 107, 4, und damit kommen wir nahß an die Zeit unserer Ur~
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kunde. Es ist wenigstens denkbar dass die förmliche Meldung des
etwa gegen Ende von 01. 108, 1, also im Sommer 347 erfolgten
Regierungswechsels nnd die Bestätigung der freundschaftlichen Be­
ziehungen mit den Athenern bis zum nächsten Frühjahr verschoben
wurde. Hiermit ergibt sich auch, woher der Fehler in Diodors
Rechnung entsprnngen ist. Die Brüder Spartokos III und Paen­
sades I haben nicht einer nach dem anderen regiert, sondern ge­
meinschaftlich. Immerhin mag Spartokoll fünf Jahre nach seinem
Vater Leukon-gestorben sein, so dass Paerisades seit 01. 109, 2.
343/2 allein regierte.

In welcher Weise der bei Leukons Söhnen begangene lrrthum
auf die früheren Ansätze zurückgewirkt bat, möglicher Weise schon
in der ven Diodor ausgeschriebenenChronogrlliphie, vermögen wir
nicht zu bestimmen. Ich halte es für wahrscheinlich dass· Leukon
in der That vierzig Jahre regierte, also nicht früher als seit 01.
98, 1/2. 387, Satyros I aber nicht wie Diodor ,angibt vierzehn,
sondern, wenn wir ihm die fünf Jahre zulegen, welche bei Leukons
Söhnen zu viel gerechnet sind, neunzehn Jahre, seit 01. 93, 2.
407/6. Dass Satyros nämlich kaum später zur Herrschaft gelangt
ist lehrt Lysias R: f. Mantitheos 4 S. 146 ru.tilc; raf! d 1Utt~f! nf!o

sv 7!),)'1j(Jnovnp (Jt)flq>OPii.C; 6Jc; :&twflOl1 tOl1 b up 116vrf{! Ottu1:1i
(JOftSVOvr; li~S1l8flt/Jsv. Uebrigens kann er auch noch früher die Re­
gierung angetreten haben, denn tiher .die Dauer der HerrllOhaft
seines Vaters Spartokos II fehlt es an jeder Angabe. Satyros war
am Leben und bewährte fort nnd fort (navut ..Ql1 Xl?Q1101') seine
Freundschaft fitr Athen, als der Bosporaner, für welchen der Trape-'
zitikos des Isokrates gesohrieben ist, seine Sache führte (§ 57

'So 370). Diese Rede wird nach der Seeschlacht bei Knidos ge-
setzt, im Hinblick auf § 36 S. 366 AaXEOatftOvlw'/l aPXDI'7XlIV ){(1:1:' liy.si­
vov 1:0/1 XflOVOV ihtl&:t;7;7J{;; auf die Zeit des boeotisch-konnthischen
Krieges hat man mit Recht die Vermögenssteuer und andere ausser­
ordentliche Auflagen bezogen, welche der Sprecher zu Athen er­
legt hat § 41 S.. 367; vgl. Blass att. Bereds. U 209 f. Aber die
Rede eJ+thält nichts was .dazu nöthigte die Fortdauer des Krieges
anzunehmen, vielmehr scheint der Verkehr zur See keiner Störung
mehr zu unterliegen (§ 51 f. S. 369), so dass man die Verhandlung
vielleicht erst in das Jahr des antalkidischen Friedens 01. 98, 2.
387 setzen darf.

Fitr die Zeit von Leukon ergeb~n andere Nachrichten nichts
weiter als dass er während Demosthenes die. Rede gegen Lepti­
nes sohrieb, 01. 106, 2. 355/4, an der Regierung war und dass
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der Rhodier Memnon, ~elchen Demosthenes nebst dessen Bfuder
Mentor in der Rede gegen Aristokrates 157 S. 6'72 01. 107, L 352
als av:J{Jw1€ot v80t bezeichnet, nach Polyaen. V 44, 1 mit ihm Krieg
geführt bat. Dass dies in Lel1kons letzte Jahre fallen müsse, hat
schon Olinton bemerkt.

In dem athenischen Volksbeschlusse erscheinen Spartokos und
Paerisades als die geborenen Vel·treter und Beamten des bosporani­
schen Gemeinwesens: es kann auffallen, dass sie nicht ausdrücklich
als solche bezeichnet werden, sondern nur als Söhne Leukons'.
In gleicher Weise ist wie von Lysias so durchweg in der isokra­
teisohen Rtlde Satyros nur mit seinem Namen aufgeführt; ebenso
heisst es O. 1. G. II 210Se einfach: licJol;8V rOt~ >.A(!xdutv .,48vKwva

[-dJlJ .l'arvl?Jov IIavuy.a1uitmv .• Dagegen nennt Demosth~nes Lept.
29 S. 466 ausdrücklich Leukon rov t4txovra BO(JnOl?ov, entsprechend
den bosporanisohen Urkunden 0.1. G.n 2134" S. 1010 .,48VKW110~
a()xoVw<; Borm6()ov xa& @8oooal'f/l; XIXJ {Jauti..Evovr(}~ .l'llIOWV TO()87:sWV
daVOft(JÜllll lJI1jaawv.~ Wie hier bei Leukon wird auoh in sämmt­
lichen Urkunden aus der Zeit seines SohneIl Paerisades der Titel
des Archonten der hellenillchen Städte festgehalten und der Königs­
titel nur in Betreff der Barbaren gebraucht; vgl. Böckh a. a. O.
S. 105 f. (so auch Antiqu. du Bosphorj'l Oimm6rien. Inllcr. VI Re­
vue Archeol. X 501 Il. 1853). Den gleichen Unterschied beobach­
ten auoh die Urkunden aus der Zeit Spartokos IV. Indessen über­
wiegt allmählich nach dem Vorgange der makedonischen Fürsten der
königliohe Titel: O. I. G. 2120 ~xovro(; .l'naproxov -roii EVIl[~lov]

xat {Jami..Ev01rroc; (wo nach L. Stephani Antiqu. du B. O. Insel'. VII
die von Böokh angenommenen Ergänzungen des Titels unstatthaft
sind); von seinem Sohne Paerisades II Antiqu. ur. IX {Jcunlia IIaL­
{}tuao'Y}v {JMt1Jwt; .l"na(lr6xov; ur. X (0. I, G. nr. 2107b p. 1001) {JaUL·
i..E,,)QPUJ(; IIatptfJMQV rov ~na()r;o,((}v. So haben denn auch die Athener
in dem Volksbeschlulllle von 01. 123, 3. 286/5 nicht angestanden
Spartokos IV C. I. A. II 31l Z. 33 [rov {JaotAiJa .l'rulproxov EVfL~­

,,(]V [BOo"~l:(I('tOIl], Z. 42 Ö (JafJtAl3v~~lläl?t(Qy.o~J zu titulieren. DaSH
wl?av,,()~, ovpa{n·~t; und ähnliche Bezeichnungen, wie sie bei den
Schriftstellern vork;ommen, keine öffentliohe Titnlatur bildeten, ist
schon von Böckh bemerkt.

Die Gesandten, welche die Brüder Spartokos In und Paeri­
sades I nach Athen ahgeordnet hatten~ Sosis und Theodosios, waren
angellehene Männer; es wird von ihnen gerühmt, dass sie sich der
von Athen nach dem bosporanillchell Reiche reisenden annehmen
(Z. 50. 51). Theodosioll wird, aus seinem Namen zn schliells811, ein Ver-
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wandter des fürstlichen Hauses gewesen sein. Wenigstens nach
den Scholien zn Demosthenes Lept. 33 S. 467, 9 benannte Lenkon
den Plat.z, welchen er eroberte, nachdem sein Vater bei der Be­
lagerung gefallen war (Harpokr. p. 153, 13 D. u. 0Evooa[av), nach
sehier Schwester oder seiner Gattin: 1;0 piv lh!Ofta Epn:Of(trp ;;
an:o lij~ MEA.rpij~ ~ an:o 1* ra.aE~· Otarptr)1l(,ZWt r&f(; vgl. Böckh
a. a. O. S. 96 ff. Die Gattin LeukoDll war die Schwester des Schütz­
lings der isokrateischen Rede, die Tochter des Sopaeos, welcher
die Stelle eines Statthalters und Befehlshabers iune hatte. Isokr.
a. a. O. 3 S. 358. 11 S. 360.

Spartokos und Paerisades sichernden Athenern die Getreide­
einfuhr unter gleichen Vergünstigungen zu, wie ihr Vater Lenkon
sie gewährte (Z. 13-16), und bestätigen damit die von SatYl'os
und Leukon den Athenern ertheil~en Vorrechte (OW[f(Et]&~ Z. 20).
Von Satyros wissen wir nur aus der isokrateischen Rede 57 S. 370,
dass er in Zeiten, wo das Getreide mangelte, den Athenern die
Ausfuhr gestattete, während andere Kauffabrer keine Ladung ein­
nehmen durften. Von Leukon berichtet Demosthenes Lept. 30-33
S. 466 f., dass er für die Getreideausfuhr sowohl von Bosporos als
von Theudosia nach Athen seit geraumer Zeit «(JVvsXdi~) Zollfreiheit
mid die Vorhand beim Einladen gewährte: der Ausfuhrzoll für an­
dere Kauffahrer betrug ein DI·eissigstel. Diesen Zollerlass bezeioh­
net Demosthenes mit demselben Ausdrucke den die Urkunde hat
als OW(lEa. Dass er unter Paerisades fortbestand, bestätigt die de­
mosthenisohe Rede gegen Phormion 36. S. 917 x~(Jvnu:~ riJ.r} 1tOL1J­

oUfdvov IIaf(EtQl:iQov ~1I BO(frr;Ql}rp, Mv n~ ßov}.:J7tUt 'AfhlvCtf)3 EU; .0
-:Anucov EfmOf(tOV ot7:rfr&V, &.7:151..1] 1:0V cft.ol'. ~;a.rEt1I. VgI. Dem. u. s.
Z. IIJ 269 f. BeiL S. 300 f. Das Getreide ward aus den fürstlichen
Speicheru um mässigen Preis geliefert; Demosthenell rühmt (Lept.
33) dass Leukon vor zwei Jahren (01. 105, 4. 351) bei einer
weitverbreiteten Theuerung die Athener nicht allein für ihren eigenen
Bedarf hinreichend versorgt habe, sondern so reiohlich dass sie
bei der Veränsserung nooh fünfzehn Talente erübrigten. Von sol­
chen Lieferungen auf Rechnung des athenischen Staates wird sich
die Sohuld herschreiben, an welche Leukons Söhne mahnen und
deren unverzügliche Abzahlung die Bürgerschaft zusichert (Z. 53
-59). Sagt doch a~ch Demosthenes (§ 40 S. 469) von Leukon:
Xq~l-ul.w f!8V ra.1J 8an" usl n:a(l' vp.iv CtVrov. Im allgemeinen rühmt
er ihn und seine Vorfahren (§ 33): n:6U' (),v llxwv EtTlEtV, (Ja' EVS(!­

r61Jl1XEJ! v.u~ oJ.O(; aVn(l xal av.o~ )tal o~ 1C(It'jlovOt. Indessen wird
nicht gemeldet, dass er die Athener mit Getreidelieferungen bo-



Athenischer VolksbeschlusB vom J. 346. 429

schenkt habe. Solche Schenkungen machte, wie mit Sicherheit an­
zunehmen ist, Paerisades I in spä.teren Jahren j . von dessen Enkel
Spartokos IV sind sie urkundlich bezeugt. VgL Dem. u. ll. Z. I
239. III 270. C. 1. A. II 311.

Zu welchem besonderen Zwecke Lenkons Söhne athenische
Seeleute anwarben, wissen wir nicht. Wir hören dass Lenkon mit
den ßerakleoten in Fehde gelegen hatte (Polyaen. VI 9, 2. 3) und
von Memnon, dem Schwagel' des Satrapen Artabazos, angegriffen
wurde; von den Kriegen seiner Söhne fehlen uns die Nachrichten,
bis auf die ErwähD1;wg eines Krieges, in welchen Paerisades in
späteren Jahren mit dem Skythenkönige verwickelt war, in der
Rede g. Phorm. 8 S. 909: KtJ,;rai,afJrll' 0' 8"V ,\0 Baono!!lf! IWXfuJ­
(1(" TU n(l«rfla.a Otel .Ol! aVllfJanct nOA8floll 1:0 IIaf!EUJMll n!!Or; .Oll
:ZKV8'f}V. So viel lehrt jedoch die Vergleichung der Inschriften,
dass Paerisades mehr und mehr Völkerschaften unter seine Bot­
mässigkeit brachte; er gebot VOll Taurien bis zum Kaukasus, nach
C. I. GI'. II 2104 Antiq. du B. C. Inscl'. II):

IImQuJMEor; l4!xoJl1:ar;, 8l1TJl! x:Tolla T6(!IWJlBl; üXf!(atJ
Ta"f)Qwll Kavx&iJtot; 'l:B 111"(;0t; Exovaw f5QOt.

Dass die Spartokiden griechische Söldner hielten, ersehen
wir aus Diodor XX 22 bei dem Bruderkriege der Söhne des Paeri­
Bades. Schon Aeneas Poliork. o. 5, 2 beriohtet, dass Leukon durch
Spiel oder andere Aussohweifungen in Schitldeu gerathene IJeib­
wächter seines Dienstes entlieBS (&n:ofda:Tovl; lnoI8t). Auch den
oben erwähnten Beschluss der Arkader (der nicht viel jünger llein
wird als oL 102, 3. 369) hat Böckh in ansprechender Weise mit
Werbungen Leukons in Arkadien in Beziehung gesetzt. Die Athe­
ner durften um so bereitwilliger dem Wunsche seiner Söhne ent­
sprechen, da sie damals in zuversichtlicher Erwartung des Friedens
mit König Philipp alle Kriegsrüstungen eingestellt hatten: De­
mosth. v. Kr. 26 S. 234 on iJfl6ir; aq/?]t; (nflEf!ar;) ~lnlaa'E

1:~V til(l~'7Jll EiJB(J:Tat, naaat; EgtiAVaan: Ta, na((lUJXEvclt;.at; 1:0V nOA$flov.
Die auf die Botschaft der bosporanischen Fitrsten erlassene

Antwort ist von Androtion, dem aus Demosthenes bekannten Red­
ner, wie wir annehmen dürfen als Mitglied des Rathes beantragt.
Vf~ sich bisher über ibn ermitteln Hess habe ich Dem. u. s. Z.
I 316 ff. 350 ff. erörtert. Als Sohn Androns beZeichnete ihn be­
reits Suidas u. d. N., seinen Demos lehrt uns unsere Urkunde
zuerst kennen. Danach ergänzt siöh in dem nicht später als in
der 100. Olympiade verfassten Volksheschlusse C. I. A. II 27 =
Rangabe A. H. 1I 405 Z. 6 die Lücke 'Avo(lo-nWl' [raQyrjnloJt;
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ErtErnrtut:damals also war Androtion bereits mindestens dreissig
Jahre alt. Seinen Namen enthält auch eine jüngere Inschrift
welche, wie U. Köhler bemerkt hat,_ mit seiner Thätigkeit in der
Finanzverwaltung zusammenhängt, O. 1. A. II 74a, 1B ".AlItJ(Jorl~lI

b, 6 xara 10 'AlIö[(lOil.cllllQ(; 1/1~fPwtta?]' Dass Androtion noch in
der 108. Olympiade am Leben war, liess sich aus dem Frag­
mente seiner Atthis entnehmen, welches sich auf die Musterung
der Bürgerrollen von 01. 108,,5 346 bezieht (Harpokr. S. 93, 19
unter tJta1/1~rpwt(;). Indessen wird die Ang:1be Plutarchs (de exiiio
14 S. 605c), dass Androtion die Atthis als Verbannter zu Megara
verfasst habe, insofern befremdlicher, als die Verbannung ihn in
hohem Lebensalter betroffen haben mÜflste: denn zur Zeit des von
Euktemon gegen ihn geführten Processes (01. 106, 2 355) hatte
er sich schon seit mehr als dreissig Jahren mit Staatsgeschäften
befasst.

Neben Androtion begegnet uns in dem Zusatzantrage zU
Ehren des Apollonios zwar nicbt sein früherer Gehilfe Time­
krates, aber dessen Sohn, P ...•... os .vom Demos Krioa. Ich
'habe angenommen, dass derselbe Timokrates, gegen welchen De~

mosthenes 01 106, 4: 352 als Sachwalter die Rede schrieb, fur
Meidias thätig war und in dem Streite der Stiefbrüder Mantitheos
für Boeotos Z,mgniss ablegte (0.. a. O. I 350. II 100, 2. Beil.
218, 1). Danach hatte er wenigstens bis zum Ablaufe der 107.
Olympiade gelebt. Uebrigens mochte er immerhin nooh am Leben
sein, als auch sein Sohn sich öffentlich vel'nehmen liess und zu
Androtions Antrage einen Zusatz vorschlug, den die Volksversamm­
lung zUm Beschluss erhob.

Der knappen Form, in welcher der Beschluss gehalten ist,
entspricht es dass nehen der Belobung, welche den Söhnen Leu­
konllfür ihre Botschaft zuerkannt wird und neben der allgemei­
nen Zusicherung, dass die athanische Bürgerschaft sich ihren Wün­
schen willfahrig erweisen werde (vgl. mit Z. 18 den Volksbeschluss
zu Ehren des Königs Straton von Sidon O. L A. II 86, 5 8n "a~

iic; -rOll AotnOV X(lOlIOll wv all~p aya:Jo(; 7tE(!~ TOll &ijfWlI .011 'A:Jrr
I ') 'l} « ;), \ ): A~q.,..,,' '<"i\..1' , ) -d'

vaU!l1I QVX E(JU 0 U o;r:UX'f/a6t 7tC1.(JC1. .a v T,IIC1.UlIV OOV all u81JlC1.t, 1e
Ehrengaben, welche ihren VOlfal1ren ertbeilt worden waren, ihnen
einfach bestätigt, aber nicIlt besonders aufgeführt werden: Z. 22
tilv(J,l, [~7ta(!.]6[,,]~ [,,]a~ IIat(!Laao6t roc; &oo(JEtac;, ~ [6 o~,u]O(; MooX6

'Za1:v(Jf[/ "al AtivxwlIt. Wir kennen als solche die Zollfreiheit im
attischen Bafen und das athenische Biirgerreoht aus Demosthenes
g. Lept. 29 31 S. 466 (6 rov AE7tilJ'QV J1o,uO(;) arpat(lE;mt xal
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Asvl«1JlIa rov (J,UX01ll(J, BOtrnol}ov xat 1:o';'{; n:ai'oa!: avrov T~V OOJl}8av,
1jv v/ufu; 800.' atimie;. 8fTn /lElI rtX() rliVSl fiEl' o~nov Ö AevKwv ~$~

l 'O{;, T~ 08 nal}' 1!fu'iiv nOl~ael. noUTljl; -- 8XWV ra(} EKSfVO!: !avTlji )(a~
TOU; ";(Uat T~J1 &dAeHU' än(tot PM'wxliv fJ/lt:V. Die a.themschen Volks­
beschlüsse zu Ehren Leukons wa.ren zu Pantikapaeon, im Peiraeeus
und zu Hieron a.m thrakischen Bosporos aufgestellt, ebend. 35 f.
S. 468 Tet 1f'7jrpll5flcua Ta n81}t rov Ae1rKWVOC; .01rrwv 0'
dnaJ1ltllv (J!~lac; avnrparpove; E(J!~f1aif fI/Ui'U; xlbce'tvoe;, T~V flEV b Bol1­
n6(}f;.o, T~V cf' EV I1f:~aUit, T~lI 0' lrp' 7s(I(0. Für den gegenwärti­
gen. Besohluss genügte den Athenern die Aufstellung im Peiraeeus.

Ausser den fortdauernden Ehrenrechten werde artokos
. und Paerisades goldene Kränze im Werthe von je tau Draoh-
men (vgl. Böckh 8th. I 41. 299) zuerkannt, welche an den grossen
Panathenaeen ausgerufen werden sollen, und zwar werden die
Athlotheten anil>wiesen noch in dem dieser Feier vorausgehenden
Jahre die Anfertigung dieser Kränze zn besorgen, entsprechend
dem früher zU Ehren Leukonril gefassten Beschlusse (Z. 24-29).
Die zehn Athlotheten walteten ihres Amtes für die Feier der pan­
athenäischen Wettkämpfe nach Pollux VIII 98 vier Jahre lang,
d. h. eine panatheuäische Periode hindurch; nach Ende der grossen
Panathenaeen traten neue Festordner ein, um die künftige Feier
vorzubereiten; vgI. Böckh C. I. G. I p. 221. 8th. II 8. Der Grund,
weshalb sie angewiesen werden, die Kränze .(?i n(JoTSqf[1 mt Hal'­
a37}valwJI 1;{ijy flSr[ fertig zu stellen, wird wohl kein anderer
sein' als dass die rlheilung der Kränze sicher vor sich gehen
kann. .Die Kosten soll der Schatzmeister der Bürgerschaft aus
dem, was in Gemässheit von Beschlüssen von der Bürgerschaft an­
gewiesen wird, entnehmen; vgl. Böokh 8th. I .232 ff. Aber offen­
bar war dieser Budgettitel bereits erschöpft, daher werden die Ein­
nehmer angewiesen, vor der Hand das Geld fi\r die Kränze aus
der Kriegskasse zu zahlen, Z. 48: ro OE vv[y] (;lvaL na(Jaoovl'at
~uVe; tinooinme; ro tilc; [.]ove; Ollirp[&J/10V~ EX nov m:[(}]anwTLxwv X()['1}
fldTWV. Wir seben, dass die Athener die Kriegskasse nicht glaub­
ten zu Rathe halten zu müssen. In späteren Volksbeschlüssen
wird der Taflla~ .Wv O1:(Jcmwnxwv angewiesen Zahlungen für Volks­
beSchlüsse zu leisten (s. Meier comm. epigr. 1854 ind. p. VIb).
Die vorliegende Urkunde lehrt, dass diesel! Amt, 01. 108, 2. 347/6
noch nicht bestand. Böckh 8th. I 246 nahm an, dasS' es duroh
die Euklidische Verfassung eingerichtet sei; dass es erst 01. 110, 3.
338, mit Beginn von Lykurgs Finanzverwaltung geschaffen und
seitdem ständig beibehalten wurde, hat zuerst Geol'g Lösohke
wabl'genommen. Des weiteren ,erinnere ich, dass wir aus unserer
Urkunde ersehen, dass die Apodekten ihre Geschäfte auch damals
neben den Vorstehern der Theorika fortsetzten, woran Aeschinea
3, 25 8. 57 Zweifel erwecken könnte. Vgl. Dem. u, s. Z. I 181.

Die grossen Panathenäen von 01. 108, B. 346, an denen die
Kränze der 8öhne Leukons ausgerufen und von ihren Empfängern
der Athena dargebracht wurden, waren dieselben, zu der'en Mit­
feier König Philipp die athenischen Kriegsgefangenen in die Hei-
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mat entlassen hatte (Dem. u. s. Z. Ir· 244). Dass die Bekränzung
nicht auf die bevorstehenden Dionysien, sondern auf die erst nach
mehreren Monaten stattfindenden Panathenaeen verlegt wird, findet
seine Erklärung in der Gleichstellung der Söhne Leukoml mit
ihrem Vater (Z. 28. 29): auch sie sollen an dem höohsten Feste
des athenischen Staates ausgezeichnet werden; ferner in der beab­
sichtigten Widmung der Kränze an die Athena. Denn die an den
Dionysien ausgerufenen Kränze verblieben nach gesetzlicher Be­
stimmung ohne weiteres als Weihgeschenke der Athena (Aeseh.
3, 46 S. 60); die Widmung der an den Panathen,äen" ertheilten
Kränze war ein freie Huldigung der bosporanischen Fürsten an die
Burggöttin von Athen. Nach dem Decrete bei Demosthenes v. Kr.
116 S.265 erfolgten solohe Bekränzungen IIava&-rp'ulou; rol~ wird­
AOt~ III 1:\f) rVfllltll.ft1 &rWVt, etwa am 25. Hekatombaeon (vgl. A.
Mommsen Heortologie S. 204).

Zuvor soll die Schuld, an welche spartolos und Paeri­
sades mahnen, vou dem athenischen Staate getilgt werden. Die
Beschlussfassnng hierüber wird nach Z. 53-59 als erster Gegen­
stand der Verhandlung nach den gottesdienstliohen Angelegenheiten
auf die Tag!"sordnung der am 18. (des laufenden Monats Elaphe­
bolion) stattfindenden Volksversammlung gesetzt: Xf!7If.UJ;,;[ffat roVt;
1J:(loU[(lOt; o~] llv 'AdX(tJ(ft 1J:(JOEO(!EVEW sv 1Xii O~f.trp [7:fj oy]oo~ hd aha
1J:(lWtOV wn;a 1:iJ. u,(i&.. Die gottesdienstlichen Angelegenheiten giengen
nach gesetzlicher Bestimmung allen anderen Gesohäften voran
(Aosch. 1, 23 S. 4; vgl. W. Hartel Demosth. Studien II 67 f.);
aber ungewöhnlich ist die Ansetzung des es statt der sonst
l'egelmässig angewandten Formel lv rjj 1J:(iWrn z. B. O. I.
A. 11 47. 51. 52c p. 401 u. v. a.), iiber welohe W tel a. a. O.
S. 51 W. gehandelt hat. Der Grund für diese Abweichung ergibt
sich jedooh leicht. Der Volksbeschluss ist vermuthlich in der
letzten Volksversammlung vor den Dionysien gefasst: die nächste
war die, welche am 17. Elaphebolion iu dem Theater des Dia­
nysos abgehalten wurde und sioh nur mit dem eben gefeierten
Feste zu befassen hatte (Dem. u. s. Z. II 90 f.); für andere Ge­
schäfte, und ZWar zunächst für die Verhandlungen mit den make­
donischen Gesandten über Philipps Friedensvorschläge, waren auf
Demosthenes Antrag zwei ausserordentliche Versammlungen auf
den 18. und 19. Elaphebolion anberaumt. Aeaoh. 21. 61 S; 36:
1J:cq1iXVdY'/«J~hd'~ f.Wt "at 1:0 tov d1JflO(]&-SlJOvr;"1/J~cp/'l1l-ta,sv (0 XEÄliV8t 1:0V~

I ,\ d f '7 v. \ \., A"; ;) '11l(lvnX1l8U; f.un;a r:a ",-,WI'VOtC.l, 1:17. 811 (.{OtEt "al, 1:1'Jv EI' ",-,~OIlV(JOV 811.K,,"'IJ-
alav 1l(lOr(!a'l/}a~ et15o" h:"A'IJ(Jla~, -dJv f.c8l1 t~ lyYet0ll anl rtsxa, -dJv. OE 1:fj
Ev&;r:ll S1lt 08)(17. (vgl. Dem. u. s. Z. Ir i97). In der ersten dieser
beiden Versammlungen gedachten die At,hener der Forderung ihrer
altbewährten Freunde gerecht zu werden, bevor sie mit Philipps
Gesandten Antipater und Parmenion fiber den Frieden verhan­
delten.

Das Begehren der bosporanisohen Fürsten, athenische See­
leute anwerben zu ditrfen, wird bereits mit dem uns vorliegenden
Volksbeachlusse genehmigt, unter der Vorschrift, dass die Gesandten
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die Listen der von ihnen angeworbenen dem Schreiber des Rathes
übergeben. Damit werden die in den Dienst der Söhne Leukons treten­
den angewiesen ihre Pflioht und Schuldigkeit ZI1 thun (Z. 59-65).
Dass Werbungen für fremden Kriegsdienst nur mit ausdrüoklioher
Genehmigung oder stillsohweigender Zulaspung der Land!lsobrigkeit
stattfinden durften, liegt in der Natur der Sache, doch sind meines
Wissens darüber bei grieohischen' Sohriftstellern keine Zeugnisse
erhalten. Ich erinnere daran, dass in den korinthischen Verträgen
über die makedonisch-hellenische Symmachie untersagt wurde gegen
die makedonischen Fürsten Kriegsdienste zu thun: natürlioh wur­
den damit auch die Werhullgen für den persischen Dienst ver­
boten. Vg1. Dem. u. s. Z. III 52. In dem Frieden des Oatulus
von 241 /513 ward bestimmt f.1/TJocz:S(lOt'l; ~v "ffitl; tUA.~A({)" ht:aexl­
a~ PTJOEJI ht:n;(;;l;UJW - PTJOE 6EJ'OÄOrEiv (Polyb. III 27, 4. Appian
Sikel. 2 p. 45, 2 Bk.). Davon gestatteten die Römer während
des Söldnerkrieges der Karthager eine Ausnahme, nach App. a. a.
O. p. 46, 2 ~6PoitorEip ~x rijl; ']raAl(t!; 6t; flOVOV "fQV08 "fIW n61sfWJ'
lnIrrqEi/Ju.v und entsprechend Zonar. VIII 17 p. 399 c,

Die Einreichnng der Listen mit den Nameu der l/ongeworbe­
nen wird lien Zweck gehabt haben, dass diesen ihre bürgerlicben
Rechte durch den auswärtigen Dienst nicht verkürzt werden
flOllten. , .

Den Ausdruck Elva[t 6v T~] r[s]rarflS1'fi!l nowvvrat; &ra:Jo/l ­
1'0111; na'loac; rovl; A8VXWVOl; in dem Sinne, dass sie befehligt werden
ihre Scbuldigkeit zu thun, bat U. Köhler Mitth. des 3rch. Inst.
Athen 1877 II 208 f. mit Xenophon Oyrop. VI 2, 37 belegt und
in dem Bündnisse der Athener mit den Thessalern von 01. 104, 4.
361/0 Z, 46-48 nachgewiesen, W. Hartel Demostb. Stud. II
8ln bemerkt, dass er sich bereits in dem Volksbeschlusse fÜr Me­
thone von 01. 88, I, 428/7. O. I. A. I 40 Z. 4.7 vorfindet.

Der Beschluss über die Bekränzung des dritten Sohnes von
LeultOD, Apollonios, ist nicht vollständig erhalten; es fehlen die
Motive und die Bestimmungen übet' die Modalität der Bekränzung.
Dass ApoUonios sonst nirgends genannt wird, ist schon oben et'·
wähnt.

Professor Kumanudis spricht die Hoffnung aus, dass an der
Fundstätte des Beschlusses zu Ehren der Söhne Leukons auch der
für Satyros und Leukon erlassene sich erhalten haben könne, Die
Arbeiten der archäologischen GeseUschaft von Athen werden mit
sicherer und glücklicher Hand geleitet: möge es ihr gelingen auch
die ältere Urkunde ans Licht zu ziehen, welche für die oben
bespl'ochene ,die Grundlage bildete und die Beziehungen Athens
zum oosporanisclleu Reiche vollends ins Klare setzen würde.

Bonn. Arl10ld Schaefer.




